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Schutzkonzept VELEDES 
 

Liebe VELEDES Mitglieder 

 

Die aktualisierten Schutzkonzepte von VELEDES sind aufgeschaltet.  

 

Bitte beachten Sie, dass es gemäss dem Staatssekretariat für Wirtschaft SECO Pflicht 

ist, ein Schutzkonzept zu erarbeiten. Dies gilt auch für diejenigen Betriebe, welche 

gemäss Art. 6 Abs. 3 COVID-19 Verordnung 2, ihre Aktivitäten nicht unterbrechen 

mussten. Das heisst, Sie müssen bei einer Kontrolle von der Suva oder dem SECO 

Nachweisen, dass ein Schutzkonzept vorliegt und dass Sie dieses auch strikt 

anwenden. 

Das VELEDES Branchen- Schutzkonzept wurde aufgrund der in der Corona-Krise 

ständig neu formulierten Änderungen der Vorschriften permanent aktualisiert.  

Wir appellieren einbringlich, unsere Branchenempfehlungen (Anhang und Web) 

sowie die Vorgaben des BAG vollumfänglich umzusetzen.  

 

Erläuterung zur Verordnung  

Die Erläuterungen zur Verordnung Nr. 2 wurden am 06. Mai geändert, respektive 

angepasst, gültig ab 11. Mai 2020. 

 

Die für Sie wichtige Passage lautet wie folgt: 

 
 

Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe und Ihr grosses Engagement in dieser  

«besonderen Lage». 

 

Wir wünschen Ihnen alles Gute und weiterhin viel Kraft. 

 

Herzliche Grüsse 

Marcel Mautz 

Geschäftsführender Präsident 
 


